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Landkreis Waldeck-Frankenberg 

Fachdienst Jugend  

Unterhaltsvorschussstelle   

Südring 2 

34497 Korbach 
 
 
 

 

____________,___. ___. _______ 

 

Antrag auf Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 

Bitte die Hinweise zum Ausfüllen des Antragsformulars genau durchlesen! Formular bitte in 

Druck- oder Blockschrift ausfüllen. (Zutreffendes bitte ankreuzen ) 
Falls eine der erforderlichen Angaben nicht mit Sicherheit gemacht werden kann, ist einzutra-
gen „unbekannt“. Bei Zweifelsfragen setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Fachdienst Ju-
gend in Verbindung. 

1. Angaben zum Kind für das Leistungen beantragt werden 

Das Kind 
 ist in einer Ehe geboren 
 ist nicht in einer Ehe geboren 

Das Kind lebt 
 bei der Mutter (siehe 5.1) 
 beim Vater (siehe 5.2) 

Name, Vorname 

Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

 

1.1  Die Leistungen für das Kind zu 1. werden beantragt ab 

Erläuterung: Eine rückwirkende Bewilligung, längstens einen Kalendermonat vor dem Monat 
der Antragstellung, ist nur dann möglich, wenn die notwendigen Voraussetzungen bereits in 
dieser Zeit erfüllt   waren. U. A. muss der unterhaltspflichtige Elternteil schriftlich zur Zahlung 
von Unterhalt aufgefordert worden sein. 

Eingangsstempel der Behörde 
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 vom Tage der An-
tragstellung  an: 

 auch schon für die Zeit vor dem Tage der An-
tragstellung und zwar vom: 

 
Datum: 

 
an. 

 

1.2  Zusätzliche Angaben für Kinder ab dem vollendeten 15. Lebensjahr 
 

Das Kind besucht noch eine allgemeinbildende Schule 

 nein  ja voraussichtlich bis Schulform 

Das Kind besucht eine andere Schulform 

 nein  ja voraussichtlich bis Schulform 

Das Kind beginnt eine oder befindet sich in einer Ausbildung 

 nein  ja ab / seit Ausbildungsbetrieb 

Derzeitige monatliche Ausbildungsvergütung          € 

Das Kind erzielt regelmäßige Einkünfte 

 nein  ja ab / seit Arbeitgeber: 

Das Kind besitzt Vermögen 

 nein  ja in Höhe von:     € Vermögensart 
 

 

1.3  Statusrechtliche Angaben zum Kind 

Bei Kindern, deren Eltern nicht miteinander 

verheiratet sind (früher: nichteheliche Kinder) 
Bei Kindern, deren Eltern miteinander 

verheiratet sind, bzw. waren 

(früher: eheliche Kinder) 

Die Vaterschaft ist aner-
kannt  oder festgestellt 

 ja  nein Das Kind gilt als in der Ehe ge-
boren, der Ehemann ist jedoch 
nicht der Vater des Kindes 

 ja  nein 

Eine Klage wegen Feststel-
lung der  Vaterschaft ist an-
hängig 

 ja  nein Eine Klage wegen Anfechtung 
der Vaterschaft ist anhängig 

 ja  nein 

Bezeichnung des Gerichts Aktenzeichen Bezeichnung des Gerichts Aktenzeichen 

Es besteht eine Beistandschaft, 
Amtspflegschaft, -vormund-
schaft 

 ja  nein Es besteht eine Beistandschaft, 
Amtspflegschaft, -vormund-
schaft 

 ja  nein 

Bezeichnung des Jugendamtes / Fachdienst 
Jugend 

Bezeichnung des Jugendamtes / Fachdienst 
Jugend 
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1.4  Angaben zu weiteren Kindern 

1.4.1  gemeinsames Kind  Kind der Mutter  Kind des Vaters 

Name, Vorname Geburtsdatum Lebt bei 
 Der Mutter  Dem Vater 

1.4.2  gemeinsames Kind  Kind der Mutter  Kind des Vaters 

Name, Vorname Geburtsdatum Lebt bei 
 Der Mutter  Dem Vater 

1.4.3  gemeinsames Kind  Kind der Mutter  Kind des Vaters 

Name, Vorname Geburtsdatum Lebt bei 
 Der Mutter 

 Dem Vater 

Weitere Kinder bitte gesondert aufführen. 

1.5  Angaben zur Betreuung/Besuchsrecht des anderen Elternteils bei dem das Kind nicht lebt 

Der andere Elternteil betreut das Kind an den Wochentagen:  Mo    Di     Mi     Do     Fr 
                                                                                                                         Es findet keine Betreuung statt. 

In der Zeit von   bis 
Erläuterungen: (Bitte führen Sie die Erläuterungen auf einem gesonderten Blatt auf) 

 

2.  Angaben bei ausländischen Staatsangehörigen (Bitte Nachweise vorlegen!) 

Das Kind ist im Besitz ei-
nes Aufenthaltstitels 

 Niederlas-
sungserlaubnis 

 Aufenthalts-
erlaubnis 

seit dem befristet bis 
nein 

Der Elternteil, bei dem 
das Kind lebt, ist im Besitz 
einer Aufenthaltstitels 

 Niederlas-
sungserlaubnis 

 Aufenthalts-
erlaubnis 

seit dem befristet bis 
nein 

Wurde der andere Elternteil als angestellte Person von seinem im Ausland an-
sässigen      Arbeitgeber ins Bundesgebiet entsandt? 

nein 

 

3.  Sozialhilfe/Sozialgeld 

Erläuterung: Unterhaltsvorschuss ist eine Leistung, die als Einkommen im Sinne der Sozialge-

setzbücher II und XII auf den Bedarf angerechnet wird. 

Wurde ein Antrag auf Sozialhilfe / Sozialgeld gestellt? 

 nein  ja, und zwar bei:  am: 
Bezieht der betreuende Elternteil bereits Sozialhilfe / Sozialgeld? 

 nein  ja   

Bezieht das Kind, für das dieser Antrag gestellt wurde, Sozialhilfe / Sozialgeld? 

 nein  ja   

 

4.  UVG in der Vergangenheit 

Wurde bereits einmal Unterhaltsvor-
schuss bezogen? 

Für welchen Zeitraum wurde 
bereits UVG gewährt? 

Oder beantragt? 

 nein  ja, und zwar in: von bis  ja 

 nein  ja, und zwar in: von bis  ja 
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5.  Angaben zu den Eltern des Kindes 

Erläuterung: Das Kind lebt bei dem Elternteil, der das Kind betreut und mit dem eine häusliche 

Gemeinschaft besteht. Eine häusliche Gemeinschaft besteht nicht, wenn das Kind in einem Heim 

oder einer Anstalt oder zur Vollzeitpflege in einer anderen Familie untergebracht ist. 

5.1 Angaben zur leiblichen Mutter des Kindes 5.2 Angaben zum leiblichen Vater des Kindes 

Name, ggf. Geburtsname, Vorname Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

Geburtstag Staatsangehörigkeit Geburtstag Staatsangehörigkeit 

Geburtsort Land Geburtsort Land 

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort PLZ, Ort 

Familienstand Ledig  
 Familienstand Ledig  

 

verheiratet/wieder 
verheiratet 

 seit 
verheiratet/wieder 
verheiratet 

 seit 

getrennt lebend  
(Beziehung beendet) 

 seit 
getrennt lebend   
(Beziehung beendet) 

 seit 

geschieden  seit geschieden  seit 

verwitwet  seit verwitwet  seit 
Eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 seit 
Eingetragene 
Lebenspartnerschaft 

 seit 

Telefon  Telefon  

E-Mail  E-Mail  

 

5.3 Angaben zum getrennt leben 

Erläuterung: Die Ehegatten leben dauernd getrennt, wenn keine häusliche Gemeinschaft mehr 

besteht und wenigstens einer von ihnen die häusliche Gemeinschaft nicht wiederherstellen will. 

Eine Trennung aus beruflichen, politischen, finanziellen oder rechtlichen Gründen genügt hier-

für nicht. 

Eine häusliche Gemeinschaft besteht z. B. nicht, wenn das Kind dauernd in einem Heim oder 

einer Anstalt oder zur Vollzeitpflege in einer anderen Familie untergebracht ist. 
Ich lebe von  dem anderen Elternteil des Kindes getrennt oder 

 

 meinem Ehegatten getrennt 

Angaben zur obigen Person, wenn diese nicht Elternteil ist 
(Name, Vorname, Straße, PLZ, Arbeitgeber, Krankenkasse) 

 

 Der andere Elternteil lebt voraussichtlich für mindestens 6 Monate in einer Anstalt 
seit: 

Erläuterung: Anstalten sind z. B. Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten sowie die Strafvoll-

zugs- und Untersuchungshaftanstalten. 
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5.5 Angaben zur Beschäftigung und zum Einkommen der Eltern 

5.6 Angaben zum betreuenden Elternteil  

(bei dem das Kind überwiegend lebt) 

5.7 Angaben zum barunterhaltspflichtigen 

Elternteil 

(bei dem das Kind nicht überwiegend lebt) 

 beschäftigt seit  beschäftigt seit 

 selbstständig als seit  selbstständig als seit 
 Rentenempfänger seit  Rentenempfänger seit 

 arbeitslos seit  arbeitslos seit 

 Sozialhilfe-/geldempfänger seit  Sozialhilfe-/geldempfänger seit 

Erlernter Beruf: Erlernter Beruf: 

Arbeitgeber/ zuständiges Sozialamt/ Arbeits-
amt/ Firma 

Arbeitgeber/ zuständiges Sozialamt/ Arbeits-
amt/ Firma 

Wenn unter Punkt 1.4. weitere gemein-

same Kinder angegeben werden, fügen 

Sie uns bitte Nachweise über Ihr Nettoein-

kommen der letzten 6 Monate bei. 

Bankverbindung des anderen Elternteils, wenn 
bekannt 

Monatliches Nettoeinkommen: 

 

Krankenversichert bei: Krankenversichert bei: 

  

6.  Unterhaltsverpflichtung 

Erläuterung: Ist der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, durch ein Gerichtsurteil, -beschluss, 

oder – vergleich, oder durch eine schriftliche Verpflichtungserklärung zur Zahlung von Unterhalt 

an das Kind verpflichtet? 

 nein  ja, durch:  ein Urteil  einen Beschluss  einen Vergleich  eine Urkunde 

 Vom:      
 Aktenzeichen: 

 

7.  Unterhaltszahlungen, unterhaltsrelevante Leistungen 

Erhält das Kind von dem Elternteil, bei dem es 
nicht lebt, regelmäßig Unterhaltszahlungen? 

seit dem Die letzte Unter-
haltszahlung  am 

In Höhe von 

 nein  ja, in Höhe von:  

Es sind Vorauszahlungen geleistet worden am Für die Zeit von Für die 
Zeit bis 

 nein  ja, in Höhe von:  

Erhält das Kind von dem Elternteil, bei dem es nicht lebt, sonstige Unterhaltszahlungen? 

Erläuterung: Als freiwillige oder vereinbarte Zahlungen oder Sachleistungen, die zur aktu-

ellen Unterhaltssicherung des Kindes beitragen, zählen z. B. Kosten der Unterkunft, Kinder-

garten- oder Kindertagesstättenbeiträge, Musikunterricht, Beiträge für Schwimmvereine 

oder ähnliches 

 nein  ja, und zwar   In Höhe von                    € 

Haben Sie auf Ehegattenunterhalt verzichtet? 
 nein  ja, in Höhe von  €   

Erläuterung: Als Unterhaltsleistungen dieses Elternteils sind auch bereits beantragte Abzwei-

gungen anzugeben, die ein Sozialleistungsträger oder der allein erziehende Elternteil bereits 

beantragt hat. Zahlt ein Dritter (z. B. Großeltern) anstelle des Unterhaltspflichtigen dem Kind 

Unterhalt, ist dies auf einem besonderen Blatt anzugeben. Die Vorauszahlung des Unterhalts 

steht einer Abfindung gleich. Auch eine solche Abfindungszahlung ist hier anzugeben. 
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8.  Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils, bei dem das Kind nicht lebt 

Könnte der unterhaltspflichtige Elternteil des Kindes Ihrer Meinung nach den Mindestunterhalt 
für das unter 1. genannte Kind zahlen? 

 ja, weil  nein, weil 

 

9.  Unterhaltsrealisierung 

Erläuterung: Sofern keine Beistandschaft oder (Amts-) Pflegschaft oder Amtsvormundschaft für 
das Kind besteht, teilen Sie bitte nachfolgend mit, ob Sie oder der gesetzliche Vertreter des Kin-
des sich um Unterhaltszahlungen bemüht haben. 

 
9.1  durch einen Rechtsanwalt 

 nein  ja Umfasst die Beauftragung auch die gerichtliche Geltendmachung der 
Unterhaltsansprüche? 
 nein  ja 

Name/Adresse und Telefonnummer des Rechtsanwaltes 

 

 

9.2 durch mich selber evtl. mit Hilfe eines Rechtsanwalts (s.o.) nein ja Datum 

die Zahlung des Unterhalts wurde von mir schriftlich angemahnt.    

ich habe eine Klage auf Zahlung von Unterhalt gegen den anderen Eltern-
teil eingereicht. 

   

ich habe eine Beistandschaft beim Jugendamt beantragt.    

ich habe eine Strafanzeige wegen Verletzung der Unterhaltspflicht 
erstattet (§ 170 StGB). 

   

ich habe versucht, den Aufenthaltsort des anderen Elternteils zu ermitteln.    

ich habe mich nach § 18 SGB VIII beim Jugendamt beraten lassen bei:  

ich habe mich in anderer Weise um den Unterhalt bemüht, und zwar:  

(Bitte führen Sie die Erläuterungen ggfs. auf einem gesonderten Blatt auf) 
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10.  Geldleistungen, die das Kind erhält 

Erläuterung: Anzugeben sind alle Leistungen, die das Kind von anderer Stelle erhält, wie z.B. Waisen-

bezüge, dies sind insbesondere Waisenrente aus Sozialversicherung (gesetzliche Unfall- oder Renten-

versicherung); Waisengeld aus der Beamtenversorgung; Waisenrente (einschließlich Grundrente) 

nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für an-

wendbar erklären; Schadensersatzleistungen, die dem Kind wegen Todes eines Elternteils in Form ei-

ner Rente oder einmalig als Abfindung gezahlt werden. 

 

Rente (Halbwaisenrente) Wird eine Rente gezahlt? 

 nein  ja, und zwar Bezeichnung der Stelle Höhe der Leis-
tung 

  die Rente wurde beantragt Bezeichnung der Stelle Aktenzeichen 

 

Vorauszahlungen/Abfindungen Wurden Vorauszahlungen/Abfindungen geleistet? 

 nein  ja, und zwar Bezeichnung der Stelle Höhe der Leistung 

 

Kindergeld Wird Kindergeld gezahlt? 

 nein  ja, laufend in Höhe von €  wurde beantragt  wird noch 
beantragt 

 

Auslandskindergeld Wird Auslandskindergeld gezahlt? 

 nein  ja, laufend in Höhe von €  wurde beantragt  wird noch 
beantragt 

 

Kindergeldähnliche Leistung Wird eine kindergeldähnliche Leistung gezahlt? 

 nein  ja, laufend in Höhe von €  wurde beantragt  wird noch 
beantragt 

 

11.  Bankverbindung 

Erläuterung: Zur Zahlbarmachung der Leistungen muss ein Konto angegeben werden. 

Name des Kontoinhabers Kreditinstitut 

BIC IBAN 

12.  Ergänzende Angaben 

Erläuterung: Sie können noch ergänzende Angaben machen, die zur Realisierung des Unterhalts 
beitragen, den unterhaltspflichtigen Elternteil betreffen oder für die Gewährung der Leistung er-
heblich sind. 
Bitte benutzen Sie dazu ggf. ein separates Blatt. 

 

13. Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Die Datenerhebung erfolgt auf Grund des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Zu den Angaben 
sind Sie gemäß §§ 60 ff. Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I) verpflichtet. Die für die Berechnung 
und Zahlung von Leistungen nach dem UVG erforderlichen persönlichen Daten werden elektro-
nisch gespeichert und im Wege der automatisierten Datenverarbeitung verarbeitet. Eine Übermitt-
lung der Angaben aus dem Antrag erfolgt nur an die Stellen (wie z.B. Wohngeld-Stelle, Sozialamt 
oder Träger Arbeitslosengeld), die sie zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
benötigen. 
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14.  Erklärung 

Ich versichere, dass ich diesen Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt und alle Anga-
ben vollständig gemacht habe. Ich verpflichte mich, alle Änderungen zu den Angaben in diesem 
Antrag, die Auswirkungen auf die Leistung haben könnten, unverzüglich mitzuteilen. Ein Anspruch 
auf Unterhaltsleistungen nach dem UVG besteht nicht, wenn ich mich weigere, die Auskünfte zu 
erteilen, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, mit dem anderen Elternteil zusam-
menlebe, bzw. bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils 
nicht mitwirke. Mir ist bekannt, dass eine Verletzung dieser Pflicht als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldstrafe geahndet werden kann. 
Betrug kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. 
Ich bin mit der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten einverstanden, ebenso, 
dass die notwendigen Daten zur Durchführung des UVG mit dem Beistand, (Amts-)Pfleger oder 
Amtsvormund oder meinem Rechtsanwalt ausgetauscht werden können. Ebenso bin ich mit der 
Einholung der notwendigen Auskünfte, bei Erhalt von Leistungen nach SGB II, direkt beim zu-
ständigen Jobcenter einverstanden. 
 
Ich habe das Merkblatt zum UVG erhalten und zur Kenntnis genommen. Auf meine Anzeige-

pflicht bin ich unter Hinweis auf Nr. V des Merkblattes besonders aufmerksam gemacht wor-

den. 

 

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift der beantragenden Person 

 
 
Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten nach Art. 13 und 14 DS-GVO finden 
Sie unter www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/jugend-datenschutz. 

 

  



Seite 9 von 9  

15. Dem Antrag unbedingt beizufügende Nachweise 

Wir bitten Sie, in Ihrem Antrag die geforderten Angaben vollständig und richtig zu machen und die 
notwendigen Nachweise sofort beizufügen, um unnötige Nachforderungen und demzufolge eine 
verzögerte Bearbeitung zu vermeiden. 

 
Bitte fügen Sie dem Antrag zu folgenden Punkten Nachweise bei: 

Zu 1. Eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes und, falls der Kindesvater dort nicht ein-

getragen ist, die entsprechende Vaterschaftsanerkennung in Kopie 

Zu 1.1 Bei Antragstellung für den Monat vor dem Antragseingang fügen Sie das Schreiben und 
den entsprechenden Zustellnachweis bei, mit dem der unterhaltspflichtige Elternteil 
zur Zahlung  von Unterhalt aufgefordert wurde 

Zu 1.2 Schulbescheinigung / Ausbildungsvertrag / Arbeitsvertrag / Kontoauszüge 

Zu 2. Kopien der aktuellen Aufenthaltserlaubnisse von Elternteil und Kind 

Zu 3. Den aktuellen, vollständigen Sozialhilfebescheid / Sozialgeldbescheid 

Zu 4. Die Bewilligungs- bzw. Einstellungsbescheide der bisherigen UVG-Stellen 

Zu 5. z. B. das Scheidungsurteil, die Heiratsurkunde, etc. 

Zu 5.3 z. B. eine Haftbescheinigung 

Zu 5.7 Evtl. vorhandene Verdienstabrechnungen des andern Elternteils, etc. 

Zu 6. Unbedingt die Originale (vollstreckbaren Ausfertigungen) der Unter-

haltsurkunden, -urteile, -beschlüsse, -vergleiche, etc. einreichen 

Zu 7. Entsprechende Nachweise und Kontoauszüge 

Zu 9.1 Die entsprechenden Schreiben Ihres Anwaltes in der Unterhaltssache 

Zu 9.2 Entsprechende Nachweise 

Zu 10. Eine vollständige Kopie des aktuellen Halbwaisenrentenbescheids 

 

Bitte unbedingt vollständige Angaben in diesem Antrag bei folgenden Punkten machen: 
 

Zu 5. Die Adresse des familienfernen Elternteils ist zwingend anzugeben 

Zu 5.7 Hier sind alle Ihnen bekannten Angaben, notfalls die letzten bekann-
ten Angaben zum familienfernen Elternteil zu machen 

Zu 11. Unbedingt BIC und IBAN eintragen 

Zu 14. Datum und Unterschrift nicht vergessen 

 


